
geschiedenen) Ehefrau für diesen Zeitraum einen Anteil 
an den Deputatkohlen zuzusprechen, die sich im B e - 
s i t z  i h r e s  E h e m a n n e s  befinden, wobei rechtlich 
ausdrücklich fingiert werden muß, daß es sich inso
weit um ihre Verwendung für den „eigenen Bedarf“ 
des nach besonderen Verteilungsgrundsätzen bezugs
berechtigten Werktätigen handelt. Diese Fiktion schließt 
nicht nur einen juristischen Widerspruch zu dem Ver
bot der Eigentumsübertragung an Deputatkohlen aus, 
das sich aus dem ökonomischen Inhalt des persönlichen 
Eigentums an ihnen ergibt, sondern stellt zugleich auch 
einen allgemeinen Maßstab für den längstmöglichen 
Zeitraum der „Gebrauchsüberlassung“ von Deputat
kohlen an die verlassene (oder geschiedene) Ehefrau 
und für die Ermittlung des auf sie mengenmäßig ent
fallenden Anteils dar. Ein Rechtsanspruch der ver
lassenen (oder geschiedenen) Ehefrau auf Überlassung 
von Deputatkohlen gegen den Betrieb kann auf keinen 
Fall anerkannt werden.

Fritz K a i s e r ,
Direktor des Stadtarbeitsgerichts von Groß-Berlin

§ 6 LohnpfVO.
Der Grundsatz, daß mehrere Gläubiger nach der 

Reihenfolge ihrer Pfändungen befriedigt werden, findet 
auf die Lohnpfändung zugunsten mehrerer unterhalts
berechtigter Kinder keine Anwendung. Diese haben 
nebeneinander gleichen Anspruch auf Unterhaltsge- 
währung, wobei die nichtehelichen Kinder den ehe
lichen gleichgestellt sind.

KrG Bützow, Beschl. vom 16. November 1953 — 
M 88/53.

Der Schuldner 1st der Erzeuger von zwei nichtehelichen 
Kindern, der Gläubiger zu 1) und 2), die ihn auf Unterhalts
zahlung ln Anspruch nehmen. Auf Antrag der Gläubigerin 
zu 1) ist durch Pfändungs- und Uberweisungsbeschluß des 
Kreisgerichts vom 1. April 1953 die angebliche Lohnforderung 
des Schuldners an seinen Beschäftigungsbetrieb, die Dritt
schuldnerin W.-Werft, wegen laufender Unterhaltsansprüche 
ln Höhe von 35 DM monatlich und rückständiger Unterhalts
ansprüche in Höhe von 385 DM gepfändet und der Gläubigerin 
zur Einziehung überwiesen worden.

Gleichfalls ist wegen des Unterhaltsanspruches des Gläubi
gers zu 2) die angebliche Lohnforderung des Schuldners an 
die genannte Drittschuldnerin gepfändet und dem Gläubiger 
für laufenden Unterhalt in Höhe von monatlich 40 DM und 
rückständigen Unterhalt im Betrage von 400 DM zur Einziehung 
überwiesen worden.

Die Drittschuldnerin hat dem Vollstredcungsgericht mitge
teilt, daß der Schuldner in letzter Zeit ein monatliches Durch
schnittseinkommen von 270 DM netto gehabt hat. Außer dem 
für die Gläubigerin zu 1) bei der Drittschuldnerin gegen den 
Schuldner vorliegenden Pfändungs- und Überweisungsbeschluß 
vom 1. April 1953 habe das damalige Amtsgericht G. am 
5. Juni 1952 in der Sache M 280/52 für den minderjährigen 
Gerhard T. (ebenfalls ein nichteheliches Kind des Schuldners) 
wegen dessen Unterhaltsanspruch den Anspruch des Schuld
ners aus Arbeitseinkommen an die Drittschuldnerin gepfändet 
und dem Gläubiger zur Einziehung überwiesen. Die Dritt
schuldnerin habe in der letzten Sache (M 280/52) und in der 
Pfändungs- und Uberweisungssache der Gläubigerin zu 1) 
bisher für jeden Gläubiger monatlich 50 DM vom Arbeits
einkommen des Schuldners einbehalten und den Gläubigern 
überwiesen. Demzufolge bliebe, wie die Drittschuldnerin und 
auch der Rat des Kreises B. (Amtsbeistand) mitteilen, bei der 
dritten Pfändung für den Gläubiger zu 2) dem Schuldner 
nicht soviel, als er zum Leben unbedingt benötige. Der letzte 
erlassene Pfändungs- und Uberweisungsbeschluß verfehle da
her den beabsichtigten Erfolg.

Der Rat des Kreises B. (Amtsbeistand) als Vertreter des 
Gläubigers zu 2) hat beantragt, zu entscheiden, daß allen 
drei Gläubigem (nichtehelichen Kindern des Schuldners) das 
pfändbare Arbeitseinkommen des Schuldners so zugeteilt 
wird, daß jeder den gleichen Betrag erhält.

Aus den G r ü n d e n :
Der Antrag ist begründet. Nach § 6 Abs. 1 

LohnpfVO gelten die Beschränkungen des § 5
LohnpfVO u. a. nicht für die Pfändung des Arbeits
einkommens zur Befriedigung von Unterhaltsan
sprüchen nichtehelicher Kinder. Hehrere gleichnahe 
Unterhaltsberechtigte haben nebeneinander gleichen 
Rang. Die drei Gläubiger haben als nichteheliche 
Kinder des Schuldners nebeneinander in der Unter
haltsforderung also gleiche Rechte. Dieser Grundsatz 
muß auch bei der Reihenfolge der vorgenommenen 
Pfändungen berücksichtigt werden. Es geht nicht an, 
daß das letztgeborene Kind des Schuldners in seinem 
Unterhalt gegenüber den beiden erstgeborenen Kindern 
benachteiligt wird und mangels Pfändungsmöglich
keiten auf Grund des nicht höheren Einkommens des 
Schuldners zum Teil aus öffentlichen Mitteln unter
halten und aufgezogen werden muß.

Der Schuldner hat bei einem durchschnittlichen Ein
kommen von monatlich 270 DM netto bei Pfändung

eines Betrages von 3 X 37,50 DM = 112,50 DM mit 
einem ihm verbleibenden Betrag von etwa 155,— bis 
160,— DM noch sein Existenzminimum. Er muß eine 
Pfändung in dieser Höhe gegen sich gelten lassen, die 
unter Abwägung seiner eigenen Interessen mit den 
Interessen der Minderjährigen eine solche Regelung 
für vertretbar erachten läßt.

Das Kreisgericht G. wird durch besondere Verfügung 
gebeten, in der Sache M 280/52 den erlassenen Pfän
dungs- und Überweisungsbeschluß von Amts wegen 
entsprechend der in dieser Sache getroffenen Entschei
dung abzuändern. Das Zurücktreten der beiden erst
geborenen Gläubiger bei der Befriedigung ihrer Unter
haltsansprüche ist ihnen insoweit zuzumuten, zumal 
bei dem für jeden Gläubiger verbleibenden Betrag 
von 37,50 DM die laufenden Unterhaltsansprüche teils 
in voller Höhe und in geringem Betrage noch darüber 
hinaus die Rückstände, teils fast in voller Höhe ge
sichert sind.

Im Gegensatz zur früheren Rechtsprechung findet 
der Grundsatz bei der Zwangsvollstreckung, daß 
mehrere Gläubiger nach der Reihenfolge ihrer Pfän
dung befriedigt werden, auf die Lohnpfändung zu
gunsten mehrerer unterhaltsberechtigter Kinder des 
Schuldners keine Anwendung; er entspricht nicht un
serer Gesetzlichkeit und verstößt gegen die gleich
berechtigten Interessen der Gläubiger. Mehrere unter
haltsberechtigte Kinder — wobei die nichtehelichen den 
ehelichen nach Art. 33 und 144 der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik gleichgestellt 
sind — haben nebeneinander gleichen Anspruch auf 
Unterhaltsgewährung. Unter diesem Gesichtspunkt 
sind bei mehreren gleichberechtigten Gläubigern 
Pfändungs- und Uberweisungsbeschlüsse zu erlassen.

(Mitgeteilt von Harry W a g n e r ,  
Sekretär des BG Schwerin)

A n m e r k u n g :
Der Beschluß ist im Ergebnis zutreffend, jedoch er

weckt der letzte Absatz der Begründung den falschen 
Eindruck, als ob es sich hier um eine Abweichung von 
der bisherigen Rechtsprechung handele, die durch die 
familienrechtlichen Grundsätze unserer Verfassung er
forderlich gemacht werde. Tatsächlich ist es aber nicht 
richtig, daß es vor 1945 in einem Falle, wie dem vor
liegenden, auf die Reihenfolge der verschiedenen Pfän
dungsbeschlüsse angekommen sei, vielmehr sagt bereits 
§ 6 Abs. 2 LohnpfVO, daß, sofern es sich um „gleich
nahe Berechtigte“ handelt, also z. B. mehrere nichtehe
liche Kinder, diese untereinander gleichen Rang haben, 
gleichgültig, ob die Pfändungsbeschlüsse verschiedene 
Daten aufweisen oder nicht. Neu ist lediglich — aber 
um einen solchen Fall handelt es sich hier nicht —, 
daß nunmehr nichteheliche Kinder als ebenso nahe 
berechtigt gelten wie eheliche Kinder, die ersteren also 
nicht mehr in die Gruppe des § 6 Abs. 2 Buchst, b, 
sondern in die Gruppe des Buchst, a gehören.

Ein weiterer Punkt des Beschlusses erweckt Beden
ken: es wird in ihm mitgeteilt, daß das KrG G. durch 
besondere Verfügung gebeten worden sei, den von ihm 
erlassenen Pfändungsbeschluß „von Amts wegen ent
sprechend der in dieser Sache getroffenen Entscheidung 
abzuändern“. Ein solches Verfahren ist natürlich unzu
lässig, und das muß einmal angesichts der in letzter 
Zeit öfter hervorgetretenen Tendenz mancher Gerichte, 
als unrichtig erkannte oder durch eine spätere Ände
rung der Verhältnisse unrichtig gewordene Entschei
dungen von sich aus abzuändern, klar ausgesprochen 
werden. Eine solche Prozedur entspricht nicht unseren 
Verfahrensgrundsätzen; die Gerichte sind vielmehr 
prinzipiell nicht berechtigt, ihre eigenen Entscheidun
gen von Amts wegen abzuändern. Hiervon gibt es be
stimmte Ausnahmen, insbesondere in den Fällen, in 
denen es sich lediglich um prozeßleitende Verfügungen 
handelt; unterliegt aber eine Entscheidung der Erinne
rung oder sofortigen Beschwerde, so ist ihre Abände
rung von Amts wegen in keinem Falle zulassen. Das 
geht jetzt mit aller Klarheit aus § 34 Abs. 2 AnglVO 
hervor, der die Befugnis des Sekretärs zur Änderung 
einer eigenen Entscheidung ausdrücklich davon ab
hängig macht, daß eine Erinnerung eingelegt ist. Im 
übrigen wird der Rahmen, innerhalb dessen ein Gericht 
eine eigene Entscheidung von Amts wegen berichtigen 
kann, durch § 3 1 9  ZPO gegeben, der auch auf Beschlüsse 
entsprechend anzuwenden ist.
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